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Pflegewohnstift Davenstedt  
 
 
 
Kosten  bei Verhinderungspflege  (täglicher  Eigenanteil)  
 

 

 
Die Leistungen der Verhin derungspflege kann für bis zu 6 Wochen in Anspruch genommen 
werden. Voraussetzung für die Verhind erungspflege ist, dass die Pflegeperson den Pflege-
bedürftigen vor der erstmaligen Verhind erung mindestens sechs Monate in seiner häusli-
chen Umgebung gepflegt hat. Die Pfleg ekasse übernimmt maxima l 1.685 ,00 € des Pflegent-
geltes. Hier kann aus der Verhinderungspflege bis zu 806€ für die Kurzzeitpflege verwendet 
werden, demnach max. 2.491€ (1.685 +806€).  
Pflegebedürftige Personen können den Entlastu ngsbetrag in Höhe von bis zu 131€ pro Mo-
nat, also bis zu 1.572 € pro Jahr, von der eigenen Pflegekasse zusätzlich  in Anspruch neh-
men.    
Zur Übernahme der Investition skosten durch das Land Nordrhein -Westfalen gelten be-
sondere Voraussetzungen, über die wir Sie gerne informi eren.  
 
Wir sind Vertragspartner aller K ranken - und Pflegek assen und haben eine Vereinbarung 
mit dem Soz ialhilfeträger.  Sollten Sie den Eigenanteil nicht selbst aufbringen können, spre-
chen Sie uns bitte an.  
 
 
Pflegewohnstift Davenstedt  
Friedrich -Heller -Str. 7  
30455 Hannover  
Tel -Nr. : 051 1/65517 -0 
Fax -Nr. : 0511/65517 -199  

Pflegegrad  Eigenanteil pro Tag  

Pflegegrad 1  55,01  € 

Pflegegrad 2  55,01  € 

Pflegegrad 3  55,01  € 

Pflegegrad 4  55,01  € 

Pflegegrad 5  55,01  € 


